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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Schmidt (Wuppertal), Bading, 

Dr. Imle und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes zum Schutz gegen Baulärm 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Baumaschinen, soweit 
sie gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen 
wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung fin-
den. 

(2) Baumaschinen im Sinne dieses Gesetzes sind 
maschinelle Einrichtungen, die als technische Hilfs-
mittel bei der Durchführung von Bauarbeiten Ver-
wendung finden, insbesondere 

Bagger, 

Betonmischmaschinen, 

Kompressoren, 

Kreissägen, 

Planierraupen, 

Preßlufthammer, 

Rammen, 

Transportbänder, 

Verdichter. 

(3) Vorschriften über den Arbeitschutz bleiben 
unberührt. 

§ 2 

Pflichten des Betreibers 

(i) Wer Baumaschinen betreibt, hat zum Schutz 
der Allgemeinheit vor Gefahren, Nachteilen und Be-
lästigungen durch Lärm dafür zu sorgen, daß 

1. Geräusche der Baumaschinen verhindert 
werden, die bei ordnungsgemäßem Be-
trieb vermeidbar sind, und 

2. Vorkehrungen getroffen werden, die die 
Ausstrahlung unvermeidbarer Geräusche 
auf ein Mindestmaß beschränken. 

Zu diesem Zweck hat er insbesondere dafür zu sor-
gen, daß sich die Baumaschinen während des Betrie-
bes in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden 
und daß geeignete Maßnahmen zur Dämmung und 
Dämpfung der Geräusche getroffen werden. 

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
sind befugt, im Einzelfall die Ausführung derjeni-
gen Maßnahmen anzuordnen, die zur Erfüllung der 
sich aus Absatz 1 ergebenden Pflichten erforderlich 
sind. 

(3) Die Bundesregierung bestimmt durch allge-
meine Verwaltungsvorschriften mit Zustimmung des 
Bundesrates Immissionsrichtwerte für die von Bau-
stellen ausgehenden Geräusche, bei deren Über-
schreiten Gefahren, Nachteile oder Belästigungen 
für die Allgemeinheit zu besorgen sind, sowie das 
Verfahren für die Messung der Geräuschimmissio-
nen. 

§ 3 

Emissionsgrenzwerte 

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt, zum 
Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Nachteilen 
und Belästigungen durch Lärm durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. Emissionsgrenzwerte festzusetzen, die 
beim Betrieb von Baumaschinen auf Bau-
stellen nicht überschritten werden dürfen, 
und 

2. Vorschriften zu erlassen über das Verfah-
ren für die Messung der Geräuschemissio-
nen. 
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Bei der Festsetzung von Emissionsgrenzwerten sind 
wirtschaftlich vertretbare Übergangsfristen für Bau-
maschinen vorzuschreiben, die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der Verordnung hergestellt oder in den 
Geltungsbereich der Verordnung verbracht sind. 

(2) Die nach Landesrecht zuständigen Behörden 
können im Einzelfall zulassen, daß die nach Absatz 1 
festgesetzten Emissionsgrenzwerte überschritten 
werden, soweit dies zur Verhütung oder Beseiti-
gung eines Notstandes, zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnunng oder 
sonst aus dringenden Gründen erforderlich ist. 

§ 4 

Kennzeichnung 

(1) Baumaschinen, für die Emissionsgrenzwerte 
nach § 3 Abs. 1 festgesetzt sind, dürfen gewerbs-
mäßig nur in den Verkehr gebracht oder in Betrieb 
genommen werden, wenn sie mit ihren Emissions-
werten gekennzeichnet sind. Für die Ermittlung der 
Emissionswerte gelten die Vorschriften über das 
Meßverfahren nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 entsprechend. 
Das Verbot des Inverkehrbringens nach Satz 1 gilt 
nicht für Baumaschinen, die zur Lieferung in Ge-
biete außerhalb des Geltungsbereichs dieses Geset-
zes bestimmt sind. 

(2) Die Bundesregierung bestimmt durch Rechts-
verordnung Art und Form der Kennzeichnung nach 
Absatz 1. 

§ 5 

Betriebsbeschränkungen 

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
zum Schutz der Allgemeinheit vor Gefahren, Nach-
teilen und Belästigungen durch Lärm durch Rechts-
verordnung den gewerbsmäßigen Betrieb von Bau-
maschinen zeitlich zu beschränken. 

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung für besonders schutzbe-
dürftige Bezirke den gewerbsmäßigen Betrieb be-
stimmter Arten von Baumaschinen anderen als zeit-
l ichen  Beschränkungen zu unterwerfen. 

(3) Die Landesregierungen können die Ermächti-
gung auf die obersten Landesbehörden oder diesen 
nachgeordneten Behörden übertragen. 

§ 6 

Untersagung des Betriebes einer Baumaschine 

Verletzt der Betreiber einer Baumaschine eine 
sich aus § 2 Abs. 1 oder einer Verordnung nach § 3 
Abs. 1 ergebende Pflicht, so kann der Betrieb der 
Baumaschine bis zur Herstellung eines diesen Vor-
schriften entsprechenden Zustandes untersagt wer-
den. Der Betrieb der Baumaschine ist zu untersagen, 
wenn der Bet re iber gegen Vorschriften nach § 5 
Abs. 1 Nr. 2 verstößt. Wegen Verletzung einer sich 
aus § 2 Abs. 1 ergebenden Pflicht darf der Betrieb 
einer Baumaschine nur untersagt werden, wenn der 

Betreiber einer behördlichen Anordnung nach § 2 
Abs. 2 nicht nachgekommen ist. 

§ 7 

Überwachung 

(1) Die Eigentümer und Betreiber von Bau-
maschinen sowie die Eigentümer und Besitzer von 
Grundstücken, auf denen Baumaschinen betrieben 
werden, sind verpflichtet, den Bediensteten der nach 
Landesrecht zuständigen Behörden und deren Be-
auftragten den Zutritt zu den Grundstücken und die 
Vornahme von Prüfungen, insbesondere Geräusch-
messungen, zu gestatten. Soweit es zur Vornahme 
der Prüfungen erforderlich ist, haben die Eigen-
tümer und Betreiber von Baumaschinen ferner Ar-
beitskräfte und Hilfsmittel bereitzustellen und den 
Bediensteten der nach Landesrecht zuständigen Be-
hörde und deren Beauftragten Auskünfte zu ertei-
len und Unterlagen vorzulegen. Das Grundrecht des 
Artikels 13 des Grundgesetzes wird insoweit einge-
schränkt. 

(2) Kosten, die durch Heranziehung von Sachver-
ständigen zu Prüfungen nach Absatz 1 entstehen, 
können den Eigentümern und Betreibern von Bau-
maschinen auferlegt werden, sofern Verstöße gegen 
§ 2 Abs. 1 oder Vorschriften nach § 3 Abs. 1 fest-
gestellt worden sind. 

§ 8 

Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen 

(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein 
Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm in sei-
ner Eigenschaft als Bediensteter oder Beauftragter 
einer mit Aufgaben auf Grund dieses Gesetzes be-
trauten Verwaltungsbehörde bekanntgeworden ist, 
unbefugt offenbart, wird mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr und mit Geldstrafe oder mit einer dieser Stra-
fen bestraft. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der 
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Ge-
fängnis bis zu zwei Jahren, daneben kann auf Geld-
strafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft, wer 
ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, 
unbefugt verwertet. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten 
verfolgt. 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 4 Baumaschinen gewerbsmäßig 
ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung 
in den Verkehr bringt oder in Betrieb 
nimmt, 
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2. Vorschriften nach § 5 zuwiderhandelt, 

3. eine durch § 7 begründete Pflicht verletzt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn sie 

1. vorsätzlich begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu 10 000 Deutsche Mark, 

2. fahrlässig begangen ist, mit einer Geld-
buße bis zu 5000 Deutsche Mark 

geahndet werden. 

§ 10 

Handeln für einen anderen 

(1) Die Bußgeldvorschriften des § 9 gelten auch 
für denjenigen, der als vertretungsberechtigtes Or-
gan einer juristischen Person, als Mitglied eines 
solchen Organs oder als gesetzlicher Vertreter eines 
anderen handelt. Dies gilt auch dann, wenn die 
Rechtshandlung, welche die Vertretungsbefugnis be-
gründen sollte, unwirksam ist. 

(2) Den in Absatz 1 bezeichneten Personen steht 
gleich, wer mit der Leitung oder Beaufsichtigung 
des Unternehmens oder eines Teiles des Unterneh-
mens eines anderen beauftragt oder von diesem 
ausdrücklich damit betraut ist, in eigener Verant-
wortung Pflichten zu erfüllen, die dieses Gesetz 
oder die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen auferlegen. 

§ 11 

Verletzung der Aufsichtspflicht 

(1) Begeht jemand in einem Unternehmen eine 
nach § 9 mit Geldbuße bedrohte Handlung, so kann 
gegen den Inhaber oder Leiter des Unternehmens 
oder den gesetzlichen Vertreter des Inhabers, gegen 
ein Mitglied des zur gesetzlichen Vertretung be-
rufenen Organs einer juristischen Person oder 

einen vertretungsberechtigten Gesellschafter einer 
Personenhandelsgesellschaft eine Geldbuße festge-
setzt werden, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig 
ihre Aufsichtspflicht verletzt haben und der Verstoß 
hierauf beruht. 

(2) Die Geldbuße beträgt bei vorsätzlicher Auf-
sichtspflichtverletzung bis zu 5000 Deutsche Mark, 
bei fahrlässiger Aufsichtspflichtverletzung bis zu 
2000 Deutsche Mark. 

§ 12 

Geldbuße gegen juristische Personen 
und Personenhandelsgesellschaften 

Begeht jemand als Mitglied des zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organs einer juristischen Per-
son oder als vertretungsberechtigter Gesellschafter 
einer Personenhandelsgesellschaft eine nach §§ 9 
oder 11 mit Geldbuße bedrohte Handlung, so kann 
auch gegen die juristische Person oder die Perso-
nenhandelsgesellschaft eine Geldbuße festgesetzt 
werden. Die Geldbuße ist nach diesen Vorschriften 
zu bemessen. 

§ 13 

Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. 
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes 
erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 
des Dritten Überleitungsgeseetzes. 

§ 14 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt einen Monat nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

Bonn, den 3. März 1965 

Dr. Schmidt (Wuppertal) 
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Dr. Jungmann 
Lang (München) 
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Rehs 

Schmitt-Vockenhausen 
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Hammersen 
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Begründung 

I. Allgemeines 

1. Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist es, im Wege einer bundesein-
heitlichen Regelung die zunehmende Beeinträchti-
gung der Bevölkerung durch Baulärm in zumutbaren 
Grenzen zu halten. 

Der Baulärm gehört neben dem Verkehrslärm zu 
den Lärmquellen, deren Auswirkungen von der Be-
völkerung als besonders belästigend empfunden 
werden. Dies beruht vor allem darauf, daß im Bau-
gewerbe im Zuge der Rationalisierungsbestrebun-
gen immer mehr Maschinen, vor allem leistungs-
stärkere und deshalb lautstärkere Maschinen ein-
gesetzt werden. Hinzu kommt, daß im Zuge der 
geplanten Städtesanierung und des Ausbaues des 
Verkehrsnetzes der Lärm vornehmlich in dicht be-
siedelten Wohngebieten auftreten wird. Die Bau-
tätigkeit wird nicht nachlassen; mit einer Zunahme 
der Lärmbelästigung ist zu rechnen. Abhilfemaßnah-
men sind erforderlich. 

Eine wesentliche Lärmminderung kann von kon-
struktiven Verbesserungen der Baumaschinen er-
wartet werden. Bei zahlreichen Arten von Bau-
maschinen sind bereits heute technische Maßnah-
men zur Geräuschminderung bekannt. Durch Aus-
kleidung mit Dämmaterial, durch Einbau besonderer 
Schalldämpfer, durch Verwendung lärmarmen Mate-
rials und durch andere schalldämmende Maßnahmen 
können die Geräusche bis auf 1/4 herabgesetzt wer-
den. Daß solche technischen Möglichkeiten nicht voll 
genutzt werden, zeigt sich auch darin, daß die Ge-
räuschemissionen von Maschinen der gleichen Art 
bei verschiedenen Fabrikaten oft erhebliche Unter-
schiede aufweisen. Es ist eine gesetzliche Regelung 
erforderlich, die es erreicht, daß der Stand der Tech-
nik genutzt und gefördert wird. 

2. Geltendes Recht 

Die zur Zeit im Bundesrecht geltenden rechtlichen 
Grundlagen zur Bekämpfung des Baulärms sind un-
zureichend. Das Bundesrecht kennt — abgesehen 
von den Bestimmungen des Straßenverkehrsrechts 
— lediglich Vorschriften, die nur mittelbar der Ver-
minderung des Baulärms dienen. Auch das Landes-
recht enthält keine Vorschriften, die die wirksame 
Bekämpfung des Baulärms ermöglichen. Die An-
wendung des allgemeinen Polizeirechts für die 
Lärmbekämpfung setzt im Einzelfall den Nachweis 
einer Gesundheitsgefährdung voraus. Dies bereitet 
der Praxis in der Regel Schwierigkeiten. Die beson-
deren polizeilichen Vorschriften über die Lärm-
bekämpfung, die in mehreren Ländern gelten, ent-
halten durchweg keine speziellen Vorschriften über 
die Bekämpfung des Baulärms; sie geben den Ver-
waltungsbehörden keine Hinweise über die erfor-
derlichen Maßnahmen und sind nicht geeignet, die 

Herstellung lärmarmer Baumaschinen zu fördern. 
Die in den Ländern Nordrhein-Westfalen und Ba-
den-Württemberg geltenden Immissionsschutzge-
setze enthalten die Ermächtigung, für Anlagen, die 
Geräusche verursachen können, Grenzwerte festzu-
setzen und den Betrieb dieser Anlagen zeitlichen 
Beschränkungen zu unterwerfen. Abgesehen davon, 
daß von dieser Ermächtigung bisher kein Gebrauch 
gemacht worden ist, kann die Festsetzung von 
Emissionsgrenzwerten im Interesse der Rechts-
sicherheit und Wettbewerbsgleichheit nur bundes-
einheitlich geregelt werden. 

3. Grundzüge des Entwurfs 

Das Gesetz wendet sich an den Betreiber von Bau-
maschinen und legt diesem eine Reihe von Ver-
pflichtungen auf mit dem Ziel, den Maschinenlärm 
auf ein zumutbares Mindestmaß zu begrenzen. § 2 
Abs. 1 umschreibt die allgemeinen Pflichten eines 
jeden Betreibers von Baumaschinen; er hat Vorkeh-
rungen zur Verhinderung oder Minderung von Lärm 
zu treffen. Einzelanordnungen der zuständigen Be-
hörden nach § 2 Abs. 2 erleichtern die Einhaltung 
dieser Pflichten. Die Immissionsrichtwerte nach § 2 
Abs. 3 zeigen die Grenzen des zumutbaren Lärms 
auf und geben der Verwaltungsbehörde eine sichere 
Grundlage für die notwendigen Maßnahmen. Die 
Emissionsgrenzwerte, die auf Grund des § 3 für be-
stimmte Arten von Baumaschinen festgesetzt wer-
den können, sollen die Pflichten des Betreibers kon-
kretisieren und dazu beitragen, daß die Möglichkei-
ten technischer Verbesserungen der Baumaschinen 
im Hinblick auf den Lärmschutz genutzt und geför-
dert werden. 
Die Kosten, die für die Lärmentstörung der Bau-
maschinen aufgewendet werden müssen, halten sich 
in vertretbaren Grenzen. Bei Untersuchungen, die 
bei einer Reihe von Baumaschinen durchgeführt 
worden sind, haben Fachleute die Kostenerhöhung 
auf etwa vier bis elf Prozent des Maschinenwertes 
geschätzt. 

4. Zuständigkeit des Bundes 

Die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes ergibt 
sich aus Artikel 74 Nr. 11 GG (Recht der Wirtschaft). 
Das Gesetz enthält Vorschriften für den Betrieb von 
Baumaschinen, soweit sie gewerblichen Zwecken 
dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-
mungen Verwendung finden, sowie für das Inver-
kehrbringen bestimmter Baumaschinen. Es regelt 
also die Ausübung des Baugewerbes und zum Teil 
den Handel mit Baumaschinen. 

II. Einzelbegründung 
Zu § 1 

Absatz 1 beschreibt den Geltungsbereich des Geset

-

zes. Den Vorschriften des Gesetzes unterliegen Bau

-

maschinen nur, soweit sie gewerblichen Zwecken 
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dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unterneh-
mungen Verwendung finden. Der Begriff der wirt-
schaftlichen Unternehmung deckt sich mit dem in 
§ 16 Abs. 2 Gewerbeordnung verwendeten Begriff. 

Absatz 2 definiert den Begriff der Baumaschinen als 
maschinelle Einrichtungen, die als technische Hilfs-
mittel bei Bauarbeiten verwendet werden. Der Be-
griff wird durch eine Aufzählung der wichtigsten 
Baumaschinen erläutert; die Aufzählung ist nicht 
abschließend. 

Das Gesetz bezweckt ausschließlich den Schutz der 
Allgemeinheit vor unzumutbaren Einwirkungen 
durch Baulärm und läßt Vorschriften über den Ar-
beitsschutz unberührt. Maßnahmen zum Schutz der 
auf der Baustelle Beschäftigten sind nicht vorge-
sehen, da diese Maßnahmen sich nach Art und Um-
fang von den zum Schutz der Nachbarschaft zu tref-
fenden Maßnahmen häufig wesentlich unterschei-
den. 

Zu § 2 

Absatz 1 Satz 1 enthält die Grundverpflichtung, die 
beim Betrieb von Baumaschinen zu beachten ist: 
Vermeidbare Maschinengeräusche müssen verhin-
dert, unvermeidbare Geräusche auf ein Mindestmaß 
beschränkt werden. Satz 2 konkretisiert diese Pflicht 
durch Erwähnung zweier besonders wichtiger Lärm-
schutzmaßnahmen: ordnungsmäßige Wartung der 
Maschinen und geeignete Lärmdämmungs- und 
-dämpfungsmaßnahmen. Die Außerachtlassung die-
ser Maßnahmen führt in der Praxis häufig zu unzu-
mutbaren Geräuschbelästigungen, obwohl mit gerin-
gem Aufwand an Zeit und Geld oft wirksame Ab-
hilfemaßnahmen möglich sind. Als Beispiele für der-
artige Maßnahmen sind zu nennen: die Verkleidung 
von Kompressoren, Windkesseln usw. mit Dämm

-

material oder die Unterbringung in Schallzelten; ge-
eignete Wahl des Standortes für lautstarke Maschi-
nen, von dem aus die Nachbarschaft am wenigsten 
belästigt wird; Aufstellen besonders lautstarker 
Maschinen in einer Senke oder in einer zur Lärm-
dämmung ausgehobenen Grube; Abstellen von 
Kompressoren während der Zeit, in der sie betriebs-
technisch nicht benötigt werden. 

Ein Verstoß gegen Absatz 1 hat nach dem Gesetz 
für den Bauunternehmer keine unmittelbaren Rechts-
folgen. Die zuständige Behörde kann dem Bauunter-
nehmer im Einzelfall aufgeben, bestimmte Maßnah-
men zur Erfüllung dieser Grundverpflichtung zu 
treffen (§ 2 Abs. 2). Kommt der Bauunternehmer 
dieser behördlichen Verfügung nicht nach, so kann 
die Stillegung der Maschine angeordnet werden. 

Da es im Einzelfall schwierig sein kann zu beurtei-
len, wann der Baulärm einen Grad erreicht hat, der 
Gefahren, Nachteile und Belästigungen für die All-
gemeinheit besorgen läßt, werden den Verwal-
tungsbehörden in der Form allgemeiner Verwal-
tungsvorschriften Immissionsrichtwerte an die Hand 
gegeben (Absatz 3). Werden diese Werte überschrit-
ten, ist in der Regel der Lärm der Baumaschinen als 
unzumutbar anzusehen. Bei der Festsetzung der 
Immissionsrichtwerte wird nach den örtlichen Ver-
hältnissen zu differenzieren sein je nachdem, ob es 

sich um ein Industriegebiet, ein gemischtes oder rei-
nes Wohngebiet oder um ein Kurgebiet handelt; 
auch die Dauer und die Häufigkeit der Geräusche 
ist zu berücksichtigen. 

Zu § 3 

Absatz 1 gibt die Ermächtigung, durch Rechtsver-
ordnung Grenzwerte für das von Baumaschinen 
ausgehende Geräusch festzusetzen. Sie werden für 
jeden einzelnen Baumaschinentyp gesondert fest-
gesetzt. Hierbei sind die Leistungsstärke der Ma-
schinen und die typischen Betriebsbedingungen zu 
berücksichtigen. Je nach den erreichten technischen 
Fortschritten können die Grenzwerte — ähnlich wie 
bei den Kraftfahrzeugen — im Laufe der Zeit stu-
fenweise herabgesetzt werden. 

Absatz 2 ermächtigt die zuständigen Behörden, Aus-
nahmen von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
festgesetzten Emissionsgrenzwerte zuzulassen. Ob 
ein „dringender Grund" für eine Befreiung vorliegt, 
ist im Einzelfall durch Abwägung zwischen dem 
Lärmschutzbedürfnis der Allgemeinheit und den für 
die Befreiung maßgebenden Gesichtspunkten zu er-
mitteln. 

Zu § 4 

Absatz 1 schreibt für Baumaschinen, für die Emis-
sionsgrenzwerte nach § 3 Abs. 1 festgesetzt worden 
sind, eine Kennzeichnung nach ihrer Schallemission 
vor; ohne diese Kennzeichnung dürfen sie nicht in 
den Verkehr gebracht werden. Da das Meßverfah-
ren zur Ermittlung des Kennzeichnungswertes und 
das Meßverfahren im Hinblick auf die Einhaltung 
der Emissionsgrenzwerte identisch sind (Absatz 1 
Satz 2), wird der Käufer in die Lage versetzt, an 
Hand des gekennzeichneten Emissionswertes eine 
Maschine zu wählen, die den Lärmschutzanforde-
rungen für den Betrieb an der Baustelle nach § 3 
Abs. 1 entspricht. Gleichzeitig wird der Hersteller 
von Baumaschinen durch die Kennzeichnungspflicht 
mittelbar gezwungen, nur Baumaschinen auf den 
Markt zu bringen, die den Anforderungen des § 3 
Abs. 1 genügen. 

Zu § 5 

Absatz 1 ermächtigt die Landesregierung, die Be-
triebszeit zu regeln. 

Absatz 2 gibt die Ermächtigung, in besonders schutz-
bedürftigen Bezirken, z. B. Kur-, Krankenhaus-, Ent-
bindungsheimbezirken bestimmte Arten von Bau-
maschinen verschärften Beschränkungen zu unter-
werfen, z. B. den Betrieb nur in umschlossenen Räu-
men zu gestatten oder erforderlichenfalls die Benut-
zung einer bestimmten Art von Baumaschinen zu 
verbieten. 

Zu § 6 

Die Untersagung des Betriebes einer Baumaschine 
im Fall des Satzes 1 ist in das behördliche Ermessen 
gestellt. Bei Verstößen gegen § 2 Abs. 1 kann die 



Drucksache  IV/3142 	 Deutscher Bundestag — 4. Wahlperiode 

zuständige Behörde den Betrieb der Baumaschine 
erst dann untersagen, wenn Anordnungen zur Ge-
räuschminderung nicht zum Ziel geführt haben. Wei-
tere öffentlich rechtliche Rechtsfolgen hat die Ver-
letzung von Pflichten nach § 2 oder einer Verord-
nung nach § 3 nicht; eine Bußgeldvorschrift ist nicht 
vorgesehen. Die zuständige Behörde muß die Unter-
sagung des Betriebes der Baumaschine anordnen, 
wenn sie außerhalb der zulässigen Zeiten betrieben 
wird. 

Zu § 7 

Die Verordnung über die Auskunftspflicht vom 
13. Juli 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 723) berechtigt die 
zuständigen Behörden nur zur Einholung von Aus-
künften über wirtschaftliche Verhältnisse. Für die 
Zwecke des vorliegenden Entwurfs werden jedoch 
in der Regel Angaben technischer Art benötigt. Es 
ist daher notwendig, durch diese Vorschrift ein wei-
tergehendes Auskunftsrecht zu schaffen. Die Dul-
dungspflichten und die Pflicht, Arbeitskräfte und 
Hilfsmittel bereitzustellen, sind erforderlich, um den 
zuständigen Behörden zu ermöglichen, die Einhal-
tung der Vorschriften der §§ 2, 3 und 4 zu über-
wachen. 

Die Regelung in Absatz 2 legt den Eigentümern und 
Betreibern von Baumaschinen nur dann die durch 
Heranziehung von Sachverständigen entstehenden 
Kosten auf, wenn Geräuschmessungen oder andere 
technische Überprüfungen Verstöße gegen § 2 oder 
eine Vorschrift nach § 3 ergeben haben. Die Vor-
schrift entspricht der in § 49 Abs. 2 der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung getroffenen Regelung 
über die durch die Messung von Kraftfahrzeug-
geräuschen entstehenden Kosten. 

Zu § 8 

Um die nach § 7 Auskunftspflichtigen vor Nachtei-
len zu schützen, stellt § 8 die unbefugte Offenba-
rung  und  Verwertung fremder Geheimnisse, insbe-
sondere von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, 
unter Strafe. Die Vorschrift lehnt sich eng an die 
§§ 186 und 186 b des Entwurfs eines Strafgesetz-
buches 1962 — Drucksache IV/650 an. 

Zu den §§ 9 bis 12 

Die §§ 9 bis 12 sichern die Einhaltung der in den 
§§ 4, 5 und 7 enthaltenen Pflichten durch Bußgeld-
vorschriften. 


